
Evangelische Jugendarbeit wird durch das Miteinander von Menschen und ihrer Beziehung zu Gott
lebendig. Dieses Miteinander soll von gegenseitigem Vertrauen geprägt sein. Vertrauensvolle
Beziehungen geben Kindern, Jugendlichen und Jungen Erwachsenen Sicherheit und stärken sie.
Beziehung und Vertrauen dürfen nicht ausgenutzt werden.

1. Wir unterstützen die uns anvertrauten jungen Menschen darin, starke Persönlichkeiten zu
werden. Wir gehen achtsam mit ihnen um und schützen sie vor Schaden, Gefahren und
Gewalt.

2. Wir verpflichten uns, alles zu tun, dass in der evangelischen Jugendarbeit
Vernachlässigung, sexualisierte Gewalt und jede andere Form von Gewalt verhindert wird.
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. Wir leben einen verantwortungsvollen Umgang mit Nähe und Distanz.
. Wir nehmen die individuellen Grenzempfindungen junger Menschen sensibel wahr und

respektieren sie.
5. Wir achten auf Grenzüberschreitungen durch Mitarbeitende und Teilnehmende in Gruppen,

bei Angeboten und Aktivitäten. Wir bringen sie zur Sprache und reagieren angemessen
darauf.
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. Wir ermutigen junge Menschen, Grenzempfindungen und erlebte Grenzüberschreitungen
wahrzunehmen und diese zu benennen.

. Wir informieren junge Menschen über ihre Rechte. Wir benennen Ansprechpersonen, an die
sie sich wenden können, wenn ihnen Grenzüberschreitungen auffallen oder sie selbst eine
unangenehme Erfahrung machen.
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. Wir greifen ein bei Anzeichen von sexistischem, diskriminierendem, rassistischem und
gewalttätigem Verhalten in verbaler und nonverbaler Form.

. Wir verzichten auf abwertendes Verhalten. Wir achten darauf, dass ein wertschätzender und
respektvoller Umgang untereinander gepflegt wird.
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Wir respektieren die Intimsphäre und die persönliche Schamgrenze von Teilnehmenden und
Mitarbeitenden.
Wir nehmen unsere besondere Rolle als Mitarbeitende gegenüber den uns anvertrauten
Personen wahr und nutzen diese in keiner Weise aus.
Wir suchen kompetente Hilfe, wenn wir Übergriffe, sexuellen Missbrauch sowie Formen der
Vernachlässigung vermuten. Im Verdachtsfall wenden wir uns an die im Schutzkonzept
benannten Personen.

Mit meiner Unterschrift bringe ich zum Ausdruck, dass ich den Verhaltenskodex einhalte und mein
Möglichstes dazu beitrage, gegen Grenzverletzungen jeglicher Art aktiv zu werden.
Zudem bestätige ich, dass gegen mich kein Verfahren einer in § 72a SGB VIII benannten Straftat
anhängig ist und ich auch insoweit keine Kenntnis bzgl. der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens
gegen mich habe. Ich verpflichte mich, die Verantwortlichen sofort zu informieren, wenn die
vorgenannten Angaben nicht mehr zutreffen.

Name, Vorname, Geburtsdatum Ort, Datum, Unterschrift

Am 16. Mai 2009 beschlossen von der Delegiertenversammlung des evangelischen Jugendwerks in Württemberg.
Am 8. Juni 2024 von der Delegiertenversammlung des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg überarbeitet und auf
dieser Grundlage vom Vorstand des EJW am 3. Juli 2024 beschlossen.
Diese Selbstverpflichtung ist bindend für alle Mitarbeitenden im Bereich der Evang. Jugendarbeit in Kirchengemeinden,
CVJM, Bezirksjugendwerken und der Landesstelle.


